
Stand und Entwicklungstendenzen der österreichischen Umwelt·
schutzgesetzg~bung .

MichelHMS, Or etmag. jur, Jahrgang 1945, Studium der Rechtsvvis
senschaften an der Universität Wien, seit 1972 im Bundesministerium
für Gesundheit und Umweltschutz in nachstehender Reihenfolge mit
folgenden Aufgaben betraut: Internationale Rechtsangelegenheiten
des Ressorts, seit 1980 Leiter des Referats »Koordinationsstel/e für
Suchtfragen der Sektion Volksgesundheit«, seit 1983 Leiter des Refe
rats für rechtliche undadministrative Fragen der für Umweltschutz, Ve
terinärverwaltung und Lebensmittelangelegenheiten zuständigen
Sektion im Bundesministerium für Gesundheit und Umweltschutz.

Von Prof. Kelsen, dem Schöpfer unserer Verfassung, wurde Recht als soziale
Technik zur Durchsetzung beliebiger Ziele definiert. Wenngleich der positivisti
sche Ansatz Kelsens von den Anhängern des Naturrechts sehr in Frage gestellt
wurde, bleibt doch außer Zweifel, daß das Recht, insbesondere die Gesetzge
bung nach wie vor die soziale Technik ist, der sich der Staat (und damit wir alle)
zur Durchsetzung gemeinschaftlicher Ziele bedient. Wir können daher auch die
Anliegen des Umweltschutzes mit den Mitteln des Staates nur soweit durchset
zen, als uns die Rechtsordnung dies ermöglicht. Der Umweltschutz ist zu einem
auch qualitativ neuen Anliegen der Bevölkerung geworden; wir müssen daher
auch unsere Rechtsordnung im erforderlichen Maße ergänzen, um diesen ökolo
gischen und politischen Anliegen zu entsprechen. Wie nun dem Umweltschutz
als gesellschaftspolitische Aufgabe in der österreichischen Rechtsordnung
Rechnung getragen wird, behandelt der folgende Beitrag.

1. Umweltschutz in der
österreichischen Rechts
ordnung
Erster sichtbarer Schritt nach außen war die
Errichtung des Bundesministeriums für Ge
sundheit und Umweltschutz im Jahr 1972
und die Betrauung dieses Ressorts mit der
Koordination auf allen Gebieten des Um
weltschutzes. Diese Maßnahme war richtig
und auch - inner-halb der damals gegebe
nen Voraussetzungen und kompetenzmä-'
ßigen Beschränkungen - erfolgreich. Es
muß aber doch zugleich festgestellt und er
kannt werden, daß sich die österreichische
Umweltpolitik im Jahre 1986 nicht mehr auf
jene Vorkehrungen beschränken darf, die
1972 zutreffend als richtig erkannt wurden
und deren Fortsetzung selbstverständlich
dringend geboten ist.
Im Laufe der Jahre zeigte es sich nämlich,
daß die Einsetzung eines Koordinators im
Umweltschutz auf die Dauer nicht genügt.
Der bislang nur als ••Querschnittsmaterie«
behandelte Umweltschutz verlangt die An
erkennung als eigenes Anliegen, als eige
ne Staatsaufgabe, als eigene Rechts- und
Verwaltungsmaterie. Freilich nur in allge
meiner, die übrigen Materien übergreifen
der Hinsicht, nicht dort, wo die Wahrung der
Umweltinteressen mit einer anderen Mate
rie konkret und untrennbar verbunden ist.
Ein anderer Schwerpunkt wäre auch gar
nicht sinnvoll, weil es zwar geboten ist. den
Umweltschutz allgemein als Verwaltungs
materie einem eigenen Organ zu übertra
gen, es aber jedenfalls abwegig wäre, die
für andere Materien Zuständigen aus ihrer
Verantwortung für den Umweltschutz dort
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zu entlassen, wo sie zwangsläufig in ihren
auf andere Ziele gerichteten Entscheidun
gen Umweltwirkungen herbeiführen.
Die österreichische Gesetzgebung hat die
ser Entwicklung auf Bundesebene Rech
nung getragen und mit dem Bundesgesetz
vom 7. Mai 1981, mit dem das Bundesmini
steriengesetz 1973 geändert wird, BGB!. Nr.
265, unter anderem die Aufgaben des Bun
desministeriums für Gesundheit und Um
weltschutz neu umschrieben. Folgende

. Aufgaben werden unter dem Sammelbe
griff "Allgemeine Angelegenheiten des
Umweltschutzes« genannt:
- Allgemeine Umweltschutzpolitik;
- Koordination auf allen Gebieten des.

Umweltschutzes;
- Allgemeine Angelegenheiten des Im-

missionsschutzes; .
- Angelegenheiten der Umweltanwalt

schaft;
- Allgemeine Angelegenheiten der Um

weltverträglichkeitsprüfungen;
- Angelegenheiten des Meß-, Auswerte

und Dokumentationswesens auf dem
Gebiet des Umweltschutzes;

- Forschung auf dem Gebiet des Umwelt
schutzes, soweit sie nicht in die Zustän
digkeit des Bundesministeriums für Wis
senschaft und Forschung fällt;

- Aus-, Fort- und Weiterbildung des Perso
nals der öffentlichen Umweltschutzver
waltung.

Mit der umfassenden Zuordnung der "AII
gemeinen Angelegenheiten des Umwelt
schutzes« zum Wirkungsbereich des Bun
d.esministeriums für Gesundheit und Um
weltschutz ist auch die Bedeutung des Um
weltschutzes als Staatsziel' - für den Be-

reich der verfassungsrechtlichen Zustän
digkeit des Bundes - und damit als eine
Aufgabe der obersten Bundesverwaltung
nachdrücklich unterstrichen.
Im Bemühen, die langwierigen Verhand
lungen zwischen Bund und Ländern zur
Schaffung einer Bundeskompetenz für den
Bereich des Immissionsschutzes zu einem
für beide Teile befriedigenden Ergebnis zu
bringen, hat der Naionalrat im Jahre 1983
mit Verfassungsgesetz (BGB!. Nr. 175/1983)
beschlossen, daß Maßnahmen zur Abwehr
gefährlicher Belastungen der Umwelt, die
durch die Überschreitung von Immissions
grenzwerten entstehen, in die ausschließli
che Bundeszuständigkeit fallen. Ein (von
den Ländern beantragter) Vorbehalt sieht
allerdings vor, daß ein entsprechendes
Bundesimmissionsgesetz mit Anordnung
konkreter Maßnahmen erst dann erlassen
werden kann, wenn eine Vereinbarung zwi
schen dem Bund und den Ländern (Art.
15a BVG) über die Festlegung konkreter
Immissionsgrenzwerte in Kraft getreten ist.
Die diesbezüglich seit September 1983 lau
fenden Verhandlungen sind bedauerlicher

.weise wegen grundlegender Unterschiede
in den Auffassungen des Bundes und der
Länder über die Höbe der Grenzwerte (ins
besondere des "Leitwertes« für SO;/m3) ins
Stocken geraten, nehmen aber derzeit ei
nen - hoffentlich erfolgreichen - neuen
Anlauf.
Der Gedanke, den umfassenden Umwelt
schutzalsStaatsziel zu postulieren, fand sei
nen vorläufig endgültigen Ausdruck im
Bundesverfassungsgesetz vom 27. Novem
ber 1984, BGB!. Nr. 491, in dem der umfas
sende Umweltschutz im Verfassungsrang
verankert wurde. Diese Verfassungsgesetz
novelle definiert auch erstmalig in der Ver
fassung den Begriff Umweltschutz, indem
als umfassender Umweltschutz wörtlich
festgelegt wird:
"Umfassender Umweltschutz ist die Be
wahrung der natürlichen Umwelt als Le
bensgrundlage des Menschen vor schädli
chen Einwirkungen. Der umfassende Um
weltschutz besteht insbesondere in Maß
nahmen zur Reinhaltung der Luft, des Was
sers und des Bodens sowie zur Vermei
dung von Störungen durch Lärm.«
Mit dem in dieser Verfassungsgesetznovel-



le festgelegten Bekenntnis der Republik
Österreich zum umfassenden Umwelt
schutz wird dieser auch als Richtschnur für
alle Bereiche staatlichen HandeIns, d. h. für
die legislativen und administrativen Aktivitä
ten des Bundes, der Länder und der Ge
meinden zu verstehen sein bzw. auch als In
terpretationshilfe bei der Auslegung aller
einschlägigen Bundes- und Landesgeset
ze, im Sinne etwa des Grundsatzes »Im
Zweifel für die Umwelt«.

2. Bisher unter Federfüh
rung des Bundesministeri
ums für Gesundheit und
Umweltschutz verwirklichte
Gesetze
Die in den letzten Jahren unter Federfüh
rung des Bundesministers für Gesundheit
und Umweltschutz verwirklichten Geset
zesvorhaben sind in besonderem Maße
dem Gedanken des »umfassenden Um
weltschutzes« verpflichtet und sollen daher
im folgenden kurz dargestellt werden.
Das Sonderabfallgesetz (BGBI. Nr.
186/1983)
Wie der Verfassungsgerichtshof mit Er
kenntnis vom 23. März 1976, K 11-1175-33, zu
dem von der Wiener Landesregierung vor
gelegten Entwurf eines Gesetzes über die
schadlose Beseitigung gefährlicher Abfälle
(Wiener Sonderabfallgesetz) festgestellt
haI, fällt die Erlassung eines solchen umfas
senden Gesetzes weder in die Zuständig
keit des Bundes noch in die der Länder. Der
Verfassungsgerichtshof hat dabei folgen
den Rechtssatz ausgesprochen:
»Die Regelung der unschädlichen Beseiti
gung von Abfällen fällt insoweit in die Zu
ständigkeit der Länder, als sie nicht in Ange
legenheiten erfolgt, deren Regelung der
Gesetzgebung des Bundes vorbehalten
ist.« Dieser Rechtssatz unterstreicht sehr
deutlich den Annexcharakter der Sonder
abfallentsorgung; mit anderen Worten, die
Sonderabfallentsorgung ist gesetzlich nur
als Annex - als »Anhängsel« - zu den ein
zelnen in Betracht kommenden Verwal
tungsmaterien faßbar.

Wir können die Anliegen des
um••ftsch mit den ...
fein des SOW8lf
dwcIIseCz8fI, als ..
1Iec:IIbIord"""" ermög-
lichI.

Auch das Sonderabfallgesetz des Bundes
kann daher schon aus verfassungsrechtli
chen Gründen kein umfassendes Gesetz
für alle Sonderabfälle (im Sinne der
ÖNORM S 21(0) sein; es unternimmt es
aber, für die wesentlichen Sonderabfälle,
die bei Tätigkeiten anfallen, für welche dem
Bund die Gesetzgebung und Vollziehung
obliegt (das sind insbesondere Handel, Ge
werbe und Industrie, Bergbau, Betrieb von
Eisenbahnen.l1Jft- und Wasserfahrzeugen,
Rohrleitungen. Betrieb von Dampfkesseln
sowie die Führung von Krankenanstatten),

eine bundeseinheitliche Regelung zu tref
fen, die eine schadlose Sammlung und Be
seitigung dieser Sonderabfälle sicherstellen
soll.
Durch zwei Durchführungsverordnungen
(BGBI. Nr. 52 und 53/1984) wurden die ge
fährlichen Sonderabfälle bezeichnet sowie
die näheren Bestimmungen über Aufzeich
nungs-, Melde- und Nachweispflichten der
Sonderabfallbesitzer getroffen. Insbeson
dere wurde für gefährliche Sonderabfälle
ein Begleitscheinsystem eingeführt.
Außerdem besteht die Möglichkeit, durch
Verordnung zu bestimmen, daß unter ge
wissen Voraussetzungen umweltproblema
tische Verpackungen und Behättnisse z. B.
nur mit einer bestimmten Kennzeichnung
oder auch gar nicht in Verkehr gesetzt wer
den dürfen. Eine solche Verordnung wurde
bisher jedoch noch nicht erlassen.

Das Umweltfondsgesetz (BGBI. Nr.
175/1983)
Der mit diesem Gesetz eingerichtete Um
weltfonds fördert Maßnahmen zum Schutz
der Umwelt gegen l1Jftverunreinigung,
Lärm (ausgenommen Verkehrslärm) und
Belastungen durch Sonderabfall. Im Vor
dergrund stehen dabei Maßnahmen zur
Altanlagensanierung.

. Im Gegensatz zu den sonstigen Förde
rungsaktionen des Bundes werden vom
Umweltfonds 100% der umweltrelevanten
Investitionssumme gefördert, so daß für
den umweltrelevanten Teil der Investition
keine Eigenmittel erforderlich sind. Die För
derung erfolgt meist durch einen 6%igen
Zinsenzuschuß (siehe dazu auch unseren
Beitrag »Der Umweltfonds - Ein Beitrag
zur Sanierung unserer Umwelt« Anm. d.
Redaktion).

Das Waschmittelgesetz (BGBI. Nr.
300/1984)
Dieses Gesetz bezweckt die Hintanhaltung
von Gefahren für Mensch und Umwelt
durch bestimmte in Waschmitteln enthalte
ne Stoffe (insbesondere Phosphate), die die
Wasservorräte Osterreichs beträchtlich be
lasten. Der Phosphatgehalt in Waschmitteln
wird in zwei Stufen (1. Jänner 1985 und
1. Jänner 1987) um 25% bzw. 50% herab
gesetzt. Dieses Gesetz ermächtigt den
Bundesminister für Gesundheit und Um
weltschutz auch, unter gewissen Vorausset
zungen Verordnungen zu erlassen, durch
die die Anforderungen an die Abbaubarkeit
von in Waschmitteln enthaltenen Stoffen so
wie' deren Höchstmengen festgelegt wer
den können. Weiters sind Auskunftspflich
ten für Hersteller und Importeure betreffend
die Zusammensetzung von Waschmitteln
vorgesehen. Derzeit wird eine Verordnung
über die Abbaubarkeit von Tensiden vorbe
reitet.

Das Bundesgesetz über die Umwelt
kontrolle (BGBI. Nr. 127/1985)

Dieses am 1. Mai 1985 in Kraft getretene
Bundesgesetz übernimmt es, verschiede
ne einschlägige Organisationseinheiten

des Bundes in einer dem Bundesministeri
um für Gesundheit und Umweltschutz
nachgeordneten neuen Dienststelle, dem
Umweltbundesamt, zusammenzufassen.

Das Umweltbundesamt wird insbeson
dere folgende Aufgaben zu erfüllen haben:
- Überwachung der Umwelt und ihrer

Veränderungen im Hinblick auf Umwelt
belastungen, insbesondere durch
Emissions- und Immissionsmessungen

- Erarbeitung von Stellungnahmen zu
Beschwerden und Anregungen

- Ausarbeitung von Meldungen und
fachlichen Grundlagen für Anzeigen bei
Mißständen im Umweltschutz

- toxikologische Untersuchungen von
Chemikalien und Umweltschadstoffen

- Ausarbeitung von Gutachten über die
Umweltverträglichkeit .

Insbesondere wird dem Umweltbundes
amI, wie schon im Aufgabenkatalog, aber
auch im Gesetzestitel angedeutet, die we
sentliche Aufgabe obliegen. für den Bun
desminister für Gesundheit und Umwelt
schutz, eine Kontrolle der Umwelt wahr
zunehmen, d. h. es wird Umweltbelastun
gen sowohl aus eigenem Antrieb zu erhe
ben haben, aber auch aus Anlaß von Be
schwerden, die an den Bundesminister für
Gesundheit und Umweltschutz herangetra
gen werden.
Das UmweltbundesamI, das über hoch
spezialisierte Experten und Geräte verfügt,
soll die einzelnen Fachdisziplinen zu einer
einheitlichen umweltschutzorientierten Aus
sage (Gutachten, Empfehlungen, Progno
sen) zusammenfassen und damit verhin
dern, daß Umweltprobleme einseitig be
handelt und damit oft bloß von einem Um
weltmedium in ein anderes verlagert wer
den. Diese gerade im Umweltschutz not
wendige interdisziplinäre Gesamtbeurtei'
lung ist die wesentliche neue Qualität des
Umweltbundesarntes.
Mit dem Umweltbundesamt wird das gera
de im Umweltschutz oft beklagte Kontroll
defizit zumindest weitgehend behoben und
die notwendige hochspezialisierte perso
nelle und apparative Infrastruktur zu einer
noch besseren, fachwissenschaftlich abge
sicherten Bewältigung der Umweltproble
me geschaffen.
Es soll im Wege der Amtshilfe allen Behör
den des Bundes und der Länder zur Verfü
gung stehen, insbesondere dort, wo kom
plizierte Meßtechniken anzuwenden sein
werden. Es wird auch eine wichtige Lücke
in den gewerberechtlichen Verfahren 111. In
stanz des Bundesministeriums für Handel,
Gewerbe und Industrie, nämlich den Man
gel an Umweltsachverständigen, zu schlie
ßen helfen.
Schließlich ist jetzt schon abzusehen, daß
im Zuge der Vollziehung eines künftigen
Chemikaliengesetzes wichtige Aufgaben
der Toxikologie vom Umweltbundesamt
wahrzunehmen sein werden, desgleichen
die toxikologische Beurteilung von Pflan
zenschutzmitteln oder Düngemitteln im Zu
ge der entsprechenden Zulassungsverfah
ren.
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Das Urnweltbundesamt mit seiner Zentral
steIle in Wien und seinen beiden Zweigstel
len in Klagenfurt und Salzburg ist derzeit
noch im Aufbau. Durch Verordnung kann
die Errichtung weiterer Zweigstellen zur flä
chendeckenden Abdeckung des Bundes
gebietes vorgesehen werden.

3. Geplante Gesetzesvorha
ben
Im folgenden sei noch auf nachstehende
ebenfalls dem Gedanken des umfassen
den Umweltschutzes verpflichtete Geset
zesvorhaben hingewiesen, die derzeit vom
Bundesministerium für Gesundheit und
Umweltschutz vorbereitet werden.

Das Chemikaliengesetz
Dieses soll noch in diesem Jahr dem Parla
ment vorgelegt werden. Es hat folgende
Regelungsschwerpunkte:
- Einführung des Anmeldeverfahrens für

neue Stoffe
- Verpflichtung, neue Stoffe einer Grund

prüfung auf ihre gefährlichen Eigen
schaften durch behördlich autorisierte
Prüfstelien zu unterziehen.

- zusätzliche Prüfnachweise bei Über
schreitung von Mengenschwellen oder
in besonderen Verdachtsfällen

- Anmeldung und Prüfnachweise im Be
darfsfall auch für alte Stoffe

- Erstellung einer Altstoffliste
- Verpflichtung zur entsprechenden

Kennzeichnung und Verpackung ge
fährlicher Stoffe und Zubereitungen

- Eingriffsmöglichkeiten der Behörde, ge
fährliche Stoffe, Zubereitungen oder
Fertigwaren aus dem Verkehr zu ziehen
oder adäquate Beschränkungen und
Sicherheitsmaßnahmen zu treffen

- zentrale Registerführung und Daten
sammlung für gefährliche Stoffe beim
Bundesministerium für Gesundheit und
Umweltschutz
Einsetzung einer Chemikalienkommis
sion

- Anpassung der giftrechtlichen Vor
schriften an den heutigen Stand der To
xikologie

Entwurf für ein Smogalarmgesetz
Emissionen verschiedenster Herkunft kön
nen in Ballungszentren bei austauschar
men Wetterlagen zu hohen Luftschadstoff
konzentrationen führen, die geeignet sind,
die Gesundheit des Menschen zu schädi
gen. Das Bundesministerium für Gesund
heit und Umweltschutz hat daher einen die
sen Umständen Rechnung tragenden Ent
wurf für ein Smogalarmgesetz ausgearbei
tet und am 15. Juli 1985 zur Begutachtung
ausgesandt. Regelungszweck dieses Bun
desgesetzes ist die sofcolrtige Verringerung
bzw. Hintanhaltung von Emissionen aus
Kraftfahrzeugen sowie aus bestimmten An
lagen im Falle des Überschreitens von
Grenzwerten für Luftschadstoffkonzentra
tionen in Smogalarmsituationen. Der Ent
wurf soll - erstmalig - für die hiefür erfor
derlichen Sofortmaßnahmen die notwendi-
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ge rechtliche Grundlage schaffen.
Die wesentlichen Regelungsschwerpunkte

.des Gesetzesentwurfes sind:
- Festlegung von Smoggebieten und ge

eigneten emissionsmindernden Maß.
nahmen durch Verordnung des Lan
desnauptmarines

- Festlegung von Alarmgrenzwerten für
Luftschadstoffkonzentrationen, ab de
nen die Maßnahmen anzukündigen
bzw. einzusetzen sind

- Bekanntgabe von Smogalarm durch
den Landesnauptmann im Falle der
Überschreitung dieser Grenzwerte
über den Österreichischen Rundfunk

- Normen über die Ermittlung der Grenz
werte

- Überwachungs- und Kontrollvorschrif
ten

Entwurf für ein Bundesgesetz über die
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP
Gesetz)
Die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP)
ist ein Verfahren, innerhalb dessen in wis
senschaftlich fundierter Weise die voraus
sichtlichen Auswirkungen bestimmter »um
weltsensibler« Projekte gesamtheitlich er
faßt, Verbesserungsmöglichkeiten und Al
ternativen aufgezeigt und in die entspre
chenden politischen und administrativen
Entscheidungsprozesse eingebracht wer
den.

DIe l'riiIuItg M.......
fIägIIcIJIreIf ,." ,.",
"..", b Ge-...........................
befts ...........

Das Institut der UVP wurde zu Beginn der
70er Jahre in den Vereinigten Staaten und
in Kanada eingeführt und hat sich bereits in
vielen weiteren Industriestaaten wie Japan,
Australien, Neuseeland, Holland, Frank
reich bewährt. Weiters haben auch die
Schweiz im Jahre 1983 und im Sommer
1985 die Europäische Gemeinschaft die
UVP für umweltrelevante Großvorhaben
eingeführt. Das Bundesministerium für Ge
sundheit und Umweltschutz hat - dieser
Entwicklung Folge leistend - daher im Juli
des Jahres einen Gesetzesentwurf über die
Prüfung der Umweltverträglichkeit zur Be
gutachtung ausgesandt (siehe dazu auch
unseren Beitrag »Umweltverträglichkeits
prüfung - ein Instrument der Verhinde
rung oder Chance für die Zukunft. Anm. d.
Red.)
Die wesentlichen Grundsätze des Geset
zesvorhabens sind:
- Prävention

Die an der Realisierung eines Vorha
bens Interessierten und die zur Wah
rung der Umweltinteressen Berufenen
sollen schon im frühesten Stadium der
Planung veranlaßt werden, die zu er
wartenden Auswirkungen auf die Um
welt zu prüfen. Die Umweltverträglich
keitsprüfung von Vorhaben im frühesten
Stadium liegt nicht nur im Interesse der
Ökologie. Sie verschafft auch Planungs-

sicherheit und hat damit große ökono
mische Bedeutung.

- Transparenz
Schon im Stadium der Vorplanung soll
eine Beteiligung ailer potentiell Betroffe
nen und eine Offenlegung der zu erwar
tenden Umweltauswirkungen erfolgen.
Die Transparenz ist die Voraussetzung
für eine wirksame Beteiligung der Be
troffenen an der UVP Eine »transparen
te« Planung ist auch eine »bessere« Pla
nung.

. - Partizipation
Alle Betroffenen sollen Gelegenheit er
halten, sich an der Umweltverträglich
keitsprüfung zu beteiligen. Der Kreis der
Betroffenen ergibt sich in erster Linie
aus ihrem räumlichen Naheverhältnis
zu dem Projekt, wie dies in den entspre
chenden Bestimmungen über das Bür
gerbeteiligungsverfahren der ebenfalls
anstehenden Novelle zum AVG vorge
sehen ist. Darüber sollen aber auch Ver
eine, deren Vereinszweek Ziele des
Natur- und Umweltschutzes umfaßt, im
Rahmen des Bürgerbeteiligungsverfah
rens anzuhören sein.

- Gesamtschau
Die Umweltverträglichkeit darf nicht nur
sektoral und isoliert unter technischen
Gesichtspunkten allein von »Fach
Experten« beurteilt werden. Die Prüfung
der Umweltverträglichkeit sollte sich
nicht darauf beschränken, die Geset
zeskonformität eines Vorhabens in ei
nem Verwaltungsbereich, also die Ver
einbarkeit mit sektoralen Rechtsvor
schriften, zu ermitteln. In interdisziplinä
rer Zusammena·rbeit sollen vielmehr alle
zu erwartenden Auswirkungen auf die
Umwelt unter allen Gesichtspunkten
des rechtlichen Umweltschutzes und
der Ökologie in einer alle Standpunkte
und Einwände umfassenden Gesamt
schau geprüft werden.

4. Umweltschutzgesetze im
Rahmen besonderer Verwal
tungsmaterien
Zur vorstehenden naturgemäß aus der
Sicht des Bundesministerium für Gesund
heit und Umweltschutz gefärbten Darstel
lung der Umweltschutzgesetzgebung sei
weiters darauf hingewiesen, daß die we
sentlicheren Umweltschutzbelange nach
wie vor im Rahmen der besonderen Verwal
tungsmaterien zu besorgen sind.
Auch diese Materien erfahren derzeit aus
der Sicht des Umweltschutzes eine dynami
sche Weiterentwicklung, an der das Bun
desministerium für Gesundheit und Um
weltschutz natürlich beteiligt ist.
So wurden in Verordnungen aufgrund des
Kraftfahrgesetzes die Voraussetzungen
für die Einführung des bleifreien Benzins,
die Begrenzung des Schwefelgehaltes im
Dieselöl und vor allem für die Einführung
der US-Abgasnormen ab 1. 1. 1987 und
1988 geschaffen. Im Rahmen der Be
schlußfassung des Umweltfondsgesetzes
wurde auch die Gewerbeordnung 1973



durch die neue Bestimmung des § 79a er
gänzt, die dem Bundesminister für Ge
sundheit und Umweltschutz gleichsam in
umweltanwaltschaftlicher Funktion die
Möglichkeit gibt, bei der Gewerbebehörde
zusätzliche Auflagen zu beantragen, die
einen hinreichenden Schutz der (umweltre
levanten) Interessen der Nac'hbarn bzw. ei
ne Begrenzung der für die Umweltbela
stung ursächlichen Emissionen nach dem
Stand der Technik sicherstellen sollen. Eine
schon länger in Rede stehende Novelle des
Betriebsanlagenrechts der Gewerbe
ordnung soll auch dieses Rechtsgebiet
der seit dem Jahr 1973 stürmisch fortge
schrittenen Entwicklung im Umweltschutz
anpassen. Insbesondere ist vorgesehen,
den Stand der Technik zur Emissionsbe
grenzung als ausdrückliche Genehmi
gungsvoraussetzung für Neuanlagen, aber
auch als Kriterium für eine Anpassung der
Altanlagen zu verankern.
Eine bedeutende Rolle spielt die Berück
sichtigung des Standes der Technik im s0
genannten Dampfkesselemissionsge
setz (DKEG). Dieses vom Bundesminister
für Bauten und Technik zu vollziehende Ge
setz zählt zu den fortschrittlichsten umwelt
bezogenen Regelungen in Österreich. An
gesichts der Tatsache, daß rund 50% der
österreichischen S02-Emissionen aus
Dampfkesselanlagen stammen, kommt
ihm größte Bedeutung zu. Zwischen 1980
LJnd 1985 konnten die S02-Emissionen in
Osterreich um 50% reduziert werden. Der
zeit steht im Parlament eine Novelle zum
DKEG in Beratung, die vor allem die um
weltpolitisch wichtige Dynamisierung der
Anpassung der Altanlagen an den Stand
der Technik zum Inhalt hat.
Im Hinblick auf die Bekämpfung des Wald
sterbens enthält auch das Forstgesetz
samt seinen Verordnungen detaillierte Re
gelungen zur Verringerung derforstschädli
chen wftverunreinigungen.·Dies bedeutet.
daß Anlagen, die nach dem Stande der wis
senschaftlichen Erkenntnisse solche Schä
den verursachen, behördlich bewilligt wer
den müssen.
Außerdem werden Immissionsgrenzwerte
für jene Stoffe festgesetzt, die zu einer Ge
fährdung der Waldkultur führen.
Das neue, im Jahre 1985 beschlossene
Düngemittelgesetz, (BGBI. Nr. 488/1985)
sieht verschärfte Vorschriften über die Zu
lassung und Anmeldung von Düngemitteln
vor, die im Einvernehmen mit dem Bundes
minister für Gesundheit und Umweltschutz
zu vollziehen sind. Im Bereich des Bundes
ministeriums für Land- und Forstwirtschaft
steht derzeit weiters eine umfangreiche
Neufassung des PflanzenschutzmitteI
rechts im Begutachtungsverfahren. Eine
ebenso stark dem Ausbau des Umwelt
schutzes verpflichtete Novelle zum Was
serrechtsgesetz befindet sich vor ihrer
Aussendung in die Begutachtung.
In parlamentarischer Behandlung steht fer
ner eine vom Bundesministerium für Han
del, Gewerbe und Industrie vorgelegte No
velle zum Elektrizitätswirtschaftsge
setz, das ebenfalls die Forderungen nach

Berücksichtigung des Standes der Technik
und Vermeidung gefährlicher Immissions
belastungen bei der Entwicklung und beim
Betrieb von Kraftwerken sowie die Einfüh
rung eines Bürgerbeteiligungsverfahrens
als Grundsatzbestimmungen vorsieht.
Im Rahmen einer ebenfalls derzeit im Parla
ment beratenen Novelle zum Allgemei
nen Verwaltungsverfahrensgesetz
1950 (AVG) soll schließlich die zweckmäßi
ge Einbindung der von einem umweltrele
vanten Vorhaben betroffenen Bürger in das
Verwaltungsverfahren geregelt werden
(Bürgerbeteiligung).

5. Resümee und Ausblick
Im Rahmen der Entwicklung der Umwelt
schutzgesetzgebung der letzten zehn Jah
re zeichnen sich folgende Tendenzen ab:
Vorsorgeprinzip
Als wesentliches Instrument des vorbeu
genden Umweltschutzes ist die Begren
zung der Emissionen, insbesondere im
Hinblick auf Luft, Wasser und Lärm nach
dem Stand der Technik festzulegen, unbe
lastet vom Standort einer Anlage, der Vor
belastung und der Frage, ob Nachbarn von
der Anlage betroffen sein können.
Schutzprinzip
Unabhängig von einer Emissionsbegren
zung nach dem Stand der Technik sind
Menschen, Tiere, Pflanzen und Sachgüter
vor schädlichen oder lästigen Einwirkun
gen (Immissionen) von umweltbelastenden
Vorhaben (Anlagen) zu schützen. Das be
deutet, daß dann, wenn die Emissionsb.e
grenzung nach dem Stand der Technik
nicht ausreicht, um Menschen, Tiere, Pflan
zen und Sachgüter zu schützen, dieser
Schutz durch strengere und andersartige
Maßnahmen (Beschränkungen und Aufla
gen) dürchzusetzen ißt, nötigenfalls ist eben
der Betrieb einer Anlage nicht zu genehmi
gen.

UInI••.",.,UnI••IIscIIuIzIIJI
................naIiirIIchen.........~
.. c:IM8............a.' .....

Dynamisches Prinzip
Die Behörde muß auch nach Genehmi
gung einer Anlage die Möglichkeiten zu
Eingriffen haben, da sich sowohl im Stand
der Technik der Emissionsbegrenzung
(Vorsorgeprinzip), als auch in den Erkennt
nissen über die Schutzbedürfnisse von
Menschen, Pflanzen, Tieren und Sachgü
tern° (Schutzprinzip) sehr rasch Änderun-
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gen ergeben können. Deutlich kommt die
se Entwicklung in der internationalen Ten
denz von ständig strenger werdenden
Emissions- und Immissionsgrenzwerten
zum Ausdruck.
Sanierungsprinzip
Da die Hauptprobleme der Umweltbela
stungen durch Altanlagen hervorgerufen
werden, muß es ein wesentliches Anliegen
einer modernen Umweltschutzgesetzge
bung sein, vernünftige Bestimmungen dar
über zu schaffen, in welcher Zeit und bis zu
welchem Ausmaß Altanlagen zu sanieren
oder allenfalls stillzulegen sind.
Partizipation
Die interessierte, insbesondere die von
einem Vorhaben betroffene Bevölkerung
muß in einem vernünftigen Rahmen Gele
genheit zur »Bürgerbeteiligung« an solchen
Vorhaben erhalten, von deren Verwirkli
chung erhebliche Auswirkungen auf die
Umwelt (einschließlich der kulturellen Um-

.welt) zu erwarten sind.
Die Verwirklichung dieser fünf Ziele wird
nicht unwesentlich davon abhängen, ob es
angesichts der vorhin geschilderten Viel
zahl von für den Umweltschutz relevanten
Einzelbereichen und Ressortzuständigkei
ten und der bisher nicht bewerkstelligten
befriedigenden Schaffung einer einheitli
chen Bundeszuständigkeit im Umwelt
schutz, insbesondere im Immissionsschutz
gelingen wird, alle wesentlichen zu Umwelt
schutzentscheidungen berufenen politi
schen Organe und die ausführenden Or
ganwalter zu einer entsprechenden einheit
lichen Haltung zu bewegen. Die - in ande
ren Ländern längst vollzogene - Schaf
fung einer zentralen Bundeskompetenz oh
ne Vorbehalte scheint dem Verfasser nach
wie vor die am meisten befriedigende lö
sung. Ein vorbehaltloser Verzicht der län
der auf ihre Zuständigkeit bei der Luftrein
haltung, die im wesentlichen »nur« den
Hausbrand betrifft, zugunsten einer umfas
senden· Immissionsschutzgesetzgebung
des Bundes würde derzeit bestehende for
malrechtliche Probleme (z. B. bei einer bun
deseinheitlichen Smogalarmregelung)
schlagartig beseitigen und den Weg zu den
erforderlichen gemeinsamen Lösungen,
die ja im Wege der mittelbaren Bundesver
waltung zwischen Bund und Ländern im
mer anzustreben sind, freimachen.
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